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Mandantenbrief Mai 2010 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Kind muss ablehnenden bestandskräftigen Kindergeldbescheid an die Eltern gegen 
sich gelten lassen 

 
Umsatzsteuer 

· Seeling-Modell gekippt  
 

Lohn und Gehalt 

· Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand setzt nicht zwingend eine eigene Kü-
che voraus 

 
Mit freundlichem Grüßen 
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Termine 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai und Juni 2010 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.5.20101 10.6.20101 
Umsatzsteuer 10.5.20102 10.6.20103 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Entfällt 10.6.2010 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.6.2010 

Ende der Schonfrist   Überwei-
sung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck5 

14.5.2010 14.6.2010 

6.5.2010 7.6.2010 

Sozialversicherung6 27.5.2010 28.6.2010 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-

längerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.5./24.6.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 



Allgemein 
Kind muss ablehnenden bestandskräftigen Kindergeldbescheid an die Eltern gegen sich gelten 
lassen 
Der Anspruch auf Kindergeld ist antragsgebunden und steht in der Regel den Eltern zu. Unter be-
stimmten Voraussetzungen wird das Kindergeld direkt an das Kind ausbezahlt. Das ist z. B. der Fall, 
wenn die Eltern dem Kind gegenüber mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig sind. Den 
Antrag auf Auszahlung des Kindergelds an sich selbst kann dann das Kind stellen. Hat die Familien-
kasse einen Antrag auf Kindergeld gegenüber den Eltern aber bereits für einen Zeitraum bestands-
kräftig abgelehnt, muss das antragsberechtigte Kind diesen Bescheid gegen sich gelten lassen, wie 
folgender Fall zeigt: 
Eine 1981 geborene Auszubildende (Ausbildungszeit 2002 bis 2004) lebte in eigener Wohnung und 
erhielt von ihren Eltern keine Unterhaltsleistungen. Den Antrag der Eltern auf Kindergeld lehnte die 
Familienkasse für die Jahre 2002 und 2003 ab, da die Einkünfte und Bezüge der Auszubildenden den 
Grenzbetrag von 7188 EUR überschritten hatten. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 
2005 entschieden hatte, dass Sozialversicherungsbeiträge von Kindern nicht in den Grenzbetrag ein-
bezogen werden dürfen, beantragte die Auszubildende die „rückwirkende Auszahlung“ des Kindergel-
des der Jahre 2002 bis 2004 an sich. Für die Jahre 2002 und 2003 hatte sie jedoch keinen Anspruch, 
da der ablehnende und bestandskräftige Bescheid für diesen Zeitraum auch ihr gegenüber wirkt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 

Einkommensteuer 
Kein Abzug von nicht einkünftebezogenen Steuerberatungskosten 
Der X. Senat hat mit Urteil vom 4. Februar 2010 X R 10/08 entschieden, dass Kosten für die Erstel-
lung der Einkommensteuererklärung bei der Festsetzung der Einkommensteuer nicht abgezogen wer-
den können. 
Die Klägerin machte in ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2006 neben Steuerberatungs-
kosten für die Ermittlung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit sowie für die Ermittlung von 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung Steuerberatungskosten für die Erstellung ihrer Einkom-
mensteuererklärung 2005 in Höhe von 94,57 € geltend. Die Einkommensteuererklärung wurde im Jahr 
2006 erstellt, das Honorar wurde ebenfalls im Jahr 2006 gezahlt. Das Finanzamt versagte den Abzug 
der Steuerberatungskosten für die Erstellung der Einkommensteuererklärung mit der Begründung, es 
handele sich bei diesen Steuerberatungskosten weder um Betriebsausgaben noch um Werbungskos-
ten. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab; die Revision vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. Die 
(weiteren) Steuerberatungskosten (für die Erstellung der Einkommensteuererklärung) in Höhe von 
94,57 € minderten im Streitjahr weder die Einkünfte noch das Einkommen der Klägerin. Die bisherige 
Regelung des § 10 Abs. 1 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sei mit Wirkung ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2006 aufgehoben worden; auch ein Abzug als dauernde Last komme nicht in Be-
tracht. Die (verbliebenen) Steuerberatungskosten seien auch nicht als außergewöhnliche Belastung 
nach § 33 EStG abziehbar. Der Gesetzgeber sei nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen verpflich-
tet, den Abzug von Steuerberatungskosten zuzulassen. Die Neuregelung verletze weder das objektive 
noch das subjektive Nettoprinzip. Ebenso werde der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz nicht ver-
letzt. Schließlich sei ein Abzug auch im Hinblick auf die Kompliziertheit des Steuerrechts verfassungs-
rechtlich nicht geboten.  
 

Umsatzsteuer 
Berichtigung der Umsatzsteuer erfolgt unbeschadet einer möglichen Insolvenzquote mit Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens in voller Höhe 
Wird das Entgelt aus einer Lieferung oder sonstigen Leistung uneinbringlich, muss der leistende Un-
ternehmer die Umsatzsteuer, die er bei Ausführung der Leistung bereits angemeldet hat, in dem Vor-
anmeldungszeitraum berichtigen, in dem das Entgelt uneinbringlich wird. Das Entgelt wird mit Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftraggebers in voller Höhe uneinbringlich. 
Eine mögliche Insolvenzquote ist nicht zu berücksichtigen. Erhält der Unternehmer später (zum Teil) 
das Entgelt, muss er die Umsatzsteuer erneut berichtigen. 
Der Bundesfinanzhof hat in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung entschieden, dass die vorge-
nannten Grundsätze auch gelten, wenn der Umsatz auf einem zweiseitigen Vertrag beruht, dieser 
bisher nicht oder nicht vollständig erfüllt ist und der Insolvenzverwalter anstelle des Gemeinschuldners 



den Vertrag erfüllt und die Erfüllung von dem Unternehmer verlangt. Aus Gründen der Rechtssicher-
heit und Rechtsklarheit kann die Uneinbringlichkeit einer Forderung nicht von erst später eintretenden 
Umständen abhängen. 

Seeling-Modell gekippt  
Aktuelle Rechtslage: Unternehmer, die ein Gebäude sowohl für private als auch für unternehmerische 
Zwecke errichten, können bislang das ganze Gebäude dem Unternehmen zuordnen, wenn der unter-
nehmerische Anteil am Gebäude mindestens 10 Prozent beträgt. Wird diese Zuordnungsentscheidung 
getroffen, kann er sich die gesamte Umsatzsteuer aus dem Bauvorhaben erstatten lassen - also auch 
den Teil der Baukosten, der auf den privat genutzten Gebäudeteil entfällt. Dies gilt natürlich nur, wenn 
der Unternehmer auch zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, was zum Beispiel bei Ärzten regelmäßig 
nicht der Fall ist. Im Gegenzug muss er die spätere private Verwendung als unentgeltliche Wertabga-
be über zehn Jahre verteilt zurückzahlen. Damit erhält der Steuerzahler in Höhe der auf den privat 
genutzten Teil des Gebäudes entfallenden Umsatzsteuer einen über zehn Jahre gestreckten zinslo-
sen Kredit vom Finanzamt. Diese Gestaltungsmöglichkeit ist als sogenanntes Seeling-Modell bekannt, 
da es aus der EuGH-Entscheidung C-269/00 vom 8. Mai 2003 zum Fall Wolfgang Seeling hervorging.  
Geplante Rechtslage: Nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2010 ist zwar weiterhin die Zu-
ordnung des gesamten Gebäudes zum Betriebsvermögen möglich, der Vorsteuerabzug jedoch auf 
den betrieblich genutzten Anteil beschränkt. Dies soll bereits für Grundstücke und Gebäude, die nach 
dem 31. Dezember 2010 angeschafft oder hergestellt werden, gelten.  
 

Lohn und Gehalt 
Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand setzt nicht zwingend eine eigene Küche vo-
raus 
Eine freie Mitarbeiterin hatte neben einer im Ort B angemieteten Wohnung einen eigenen Hausstand 
im Haus der Eltern in A. Sie machte Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung geltend, die Fi-
nanzamt und Finanzgericht nicht anerkannten. Nach Ansicht des Finanzamts fehlte in A eine Küche 
für die Anerkennung eines eigenen Hausstands. Ein Kühlschrank sowie eine Mikrowelle reichten nicht 
aus. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine doppelte Haushaltsführung auch dann anzuerkennen 
ist, wenn es an einer eigenen Küche fehlt, im Übrigen aber alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Unzureichende Deutschkenntnisse als Kündigungsgrund 
Wenn ein Arbeitnehmer nicht imstande ist, in deutscher Sprache abgefasste Arbeitsanweisungen zu 
verstehen, kann dies Grund für eine ordentliche Kündigung sein. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
im Falle eines spanischen Produktionshelfers in der Automobilzuliefererindustrie entschieden, der 
entlassen worden war, nachdem bei verschiedenen internen Qualitäts-Audits festgestellt worden war, 
dass er die zum Zwecke der Qualitätssicherung verfassten Arbeitsanweisungen seines Arbeitgebers 
nicht lesen konnte. 
Nach einer von dem Arbeitnehmer unterzeichneten Stellenbeschreibung zählte es zu den Anforderun-
gen der Stelle, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu verstehen. Nachdem klar geworden war, 
dass der Arbeitnehmer hierzu nicht in der Lage war, hatte der Arbeitgeber die Kosten eines entspre-
chenden Sprachkurses übernommen, der allerdings nicht den gewünschten Erfolg brachte. Nachdem 
in der Folgezeit festgestellt wurde, dass der betreffende Arbeitnehmer die Arbeits- und Prüfungsan-
weisungen noch immer nicht lesen konnte, forderte ihn der Arbeitgeber auf, Maßnahmen zur Verbes-
serung seiner deutschen Sprachkenntnisse zu ergreifen. Da keine Veränderung feststellbar war, droh-
te der Arbeitgeber schließlich eine Kündigung an und sprach diese letzten Endes mit Zustimmung des 
Betriebsrats aus. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Kündigung rechtmäßig war. Insbesondere stelle es 
keine unzulässige mittelbare Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft dar, wenn ein Arbeitge-
ber von seinen Arbeitnehmern die Kenntnis der deutschen Schriftsprache verlangt, soweit diese für 
die entsprechende Tätigkeit erforderlich ist. 
 


